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1. Die Klage wird abgewiesen.

2. Die Beteiligen haben einander keine Kosten zu erstatten.

Tatbestand:

Die Beteiligten streiten Ã¼ber die Bewilligung einer Rente wegen
Erwerbsminderung.

Der am â�¦ 1968 geborene KlÃ¤ger beantragte am 23. Mai 2012 bei der Beklagten
eine Rente wegen Erwerbsminderung mit der BegrÃ¼ndung, dass er seit der Geburt
einen Knick in der WirbelsÃ¤ule habe, unter Kniescheibenproblemen im rechten
Knie, einer neurologischen StÃ¶rung und einem herabgesetzten geistigen
LeistungsvermÃ¶gen leide. Er kÃ¶nne aufgrund dessen auf dem allgemeinen
Arbeitsmarkt keine Arbeiten mehr verrichten.

Die Beklagte zog medizinische Unterlagen bei.

Ein undatierter allgemeinmedizinischer Befundbericht mit Eingang am 09. Juli 2012
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von Frau Dr. med. D. S. teilt als Diagnosen eine Intelligenzminderung mit
SomatisierungsstÃ¶rung, eine AnpassungsstÃ¶rung, muskulÃ¤re Dysbalancen,
Gonalgie beidseits mit leichtgradiger Kontraktur (BewegungseinschrÃ¤nkung) mit.
Der KlÃ¤ger habe Ã¼ber Schmerzen im rechten Kniegelenk und
RÃ¼ckenschmerzen berichtet. Es lÃ¤gen eine funktionelle StÃ¶rung des rechten
Kniegelenkes bei beginnender Chondropatia patellae (degenerative
VerÃ¤nderungen am Kniescheibenknorpel) und muskulÃ¤re Dysbalancen im
rechten Bein einschlieÃ�lich Muskelathropie mit Umfangsdrift, eine gestÃ¶rte
PersÃ¶nlichkeitsstruktur â�� klagsam, hypochondrisch, stimmungslabil,
verlangsamtes AuffassungsvermÃ¶gen â�� mit EinschrÃ¤nkungen der Belastbarkeit
im tÃ¤glichen Leben vor. Der KlÃ¤ger sei zurzeit nicht arbeitsunfÃ¤hig, es gebe
keine BefundÃ¤nderung in den letzten 12 Monaten, ReisefÃ¤higkeit mit
Ã¶ffentlichen Verkehrsmitteln oder privatem PKW sei gegeben.

Ein orthopÃ¤disch-rheumatologischer Befundbericht vom 03. Juli 2012 von Herrn Dr.
med. J. teilt ohne Diagnosestellung mit, der KlÃ¤ger habe Ã¼ber seit fÃ¼nf Tagen
bestehende Schmerzen im rechten Knie ohne Angabe eines Traumas oder eines
Sturzes berichtet. Es seien keine Ã�berwÃ¤rmung, keine Schwellung, keine
BewegungseinschrÃ¤nkungen, sondern eher HypermobilitÃ¤t mit seitengleicher
Ã�berstreckbarkeit gegeben. Sonographisch sei kein Erguss nachweisbar. Weitere
Konsequenzen ergÃ¤ben sich aus orthopÃ¤discher Sicht nicht.

Ein orthopÃ¤disches Gutachten vom 20. MÃ¤rz 2013 von Herrn Dr. med. C. P. teilt
als Diagnose funktionelle Gonalgie rechts bei HypermobilitÃ¤t mit. Der KlÃ¤ger
habe Ã¼ber seit 1992 rezidivierend auftretende Schmerzen im rechten Kniegelenk
berichtet. Es sei seinerzeit zu einer Patellaluxation (herausgesprungene
Kniescheibe) gekommen. Weitere Beschwerden habe er nicht angegeben. Eine
orthopÃ¤disch relevante Behandlung erfolge nicht. In der Untersuchung sei der
Gang ohne Hilfsmittel und UnterstÃ¼tzung flÃ¼ssig mit gleichmÃ¤Ã�iger Belastung
beider Beine und rascher Schrittfrequenz, der Stand sicher gewesen. Bis auf eine
Insuffizienz der SeitenbÃ¤nder des rechten Kniegelenks hÃ¤tten sich keine
weitergehenden pathologischen Abweichungen bzw. FunktionseinschrÃ¤nkungen
ergeben. Der neurologische Befund sei regelrecht, es liege eine intellektuelle
MinderbefÃ¤higung vor. Im Ergebnis sei der KlÃ¤ger ohne weitere
EinschrÃ¤nkungen vollschichtig leistungsfÃ¤hig fÃ¼r kÃ¶rperlich leichte bis
mittelschwere Arbeiten zeitweise im Gehen, zeitweise im Stehen und zeitweise im
Sitzen. Auch seine zuletzt ausgeÃ¼bte TÃ¤tigkeit als Produktionsmitarbeiter sei
sechs Stunden und mehr tÃ¤glich zumutbar. WegefÃ¤higkeit sei gegeben.

Mit Bescheid vom 25. April 2013 lehnte die Beklagte den Antrag des KlÃ¤gers mit
der BegrÃ¼ndung ab, dass die medizinischen Voraussetzungen nicht vorlÃ¤gen. Er
sei noch in der Lage, sechs Stunden tÃ¤glich unter den Ã¼blichen Bedingungen des
allgemeinen Arbeitsmarktes erwerbstÃ¤tig zu sein.

Hiergegen legte der KlÃ¤ger mit E-Mail vom 29. April 2013 Widerspruch ein und
begrÃ¼ndete diesen damit, dass der Gutachter ihn nicht untersucht, sondern nur
angeguckt habe. Er habe sich geweigert, seine Unterlagen anzuschauen und die
Zeit in dem Behandlungsraum habe nicht einmal drei Minuten gedauert.
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Die Beklagte wies den Widerspruch mit Widerspruchsbescheid vom 29. Oktober
2013 zurÃ¼ck und hielt an ihrer EinschÃ¤tzung fest, dass der KlÃ¤ger unter den
Ã¼blichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes vollschichtig
erwerbsfÃ¤hig sei. Zumutbar seien leichte bis mittelschwere kÃ¶rperliche Arbeiten
mit weiteren FunktionseinschrÃ¤nkungen. Eine Rente wegen teilweiser
Erwerbsminderung bei BerufsunfÃ¤higkeit kÃ¤me nicht in Betracht, weil der KlÃ¤ger
nicht vor dem 02. Januar 1961 geboren sei.

Mit seiner am 06. November 2013 bei Gericht eingegangenen Klage verfolgt der
KlÃ¤ger sein Rentenbegehren weiter. Der Gutachter habe sich geweigert, zwei
Gutachten anzusehen. Die Untersuchung habe nicht einmal drei Minuten gedauert.

Der KlÃ¤ger hat medizinische Unterlagen vorgelegt.

FÃ¼nf Epikrisen der Kinderabteilung des Krankenhauses T. aus dem Zeitraum 26.
April 1971 bis 28. Februar 1980 berichten Ã¼ber acht Krankenhausaufenthalte des
KlÃ¤gers in Kindertagen wegen spastischer Bronchitis bei Dystrophie sowie
Infektionskrankheiten.

Ein chirurgischer Arztbrief vom 24. Februar 1998 des Herrn Dr. med. P. G. berichtet
Ã¼ber eine Prellung am rechten Knie infolge eines Sturzes. Es bestehe kein Anhalt
fÃ¼r einen Schaden der Kreuz- und SeitenbÃ¤nder und Menisken, kein Anhalt fÃ¼r
eine Fraktur.

Ein Krankenhausbericht vom 12. Januar 1999 des â�¦ Krankenhauses G. berichtet
Ã¼ber einen stationÃ¤ren Aufenthalt des KlÃ¤gers vom 30. bis 31. Dezember 1998
wegen Thoraxschmerzen bei Virusinfekt. Der Allgemeinzustand sei wenig
beeintrÃ¤chtigt gewesen, es bestehe kein pathologischer Befund.

Der Teil B einer Gutachterlichen Ã�uÃ�erung vom 19.03.2008 der Frau Dipl.-Med. S.
fÃ¼r die Bundesagentur fÃ¼r Arbeit teilt mit, dass eine Fehlverarbeitung
kÃ¶rperlicher Beschwerden und Intelligenzminderung bei
PersÃ¶nlichkeitsverÃ¤nderung und eine wenig ausgeprÃ¤gte
WirbelsÃ¤ulenmuskulatur bei RundrÃ¼cken vorliege. Der KlÃ¤ger sei vollschichtig
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt in Tagschicht, im Freien, in Werkhallen, in
temperierten RÃ¤umen fÃ¼r Ã¼berwiegend leichte, zeitweilig mittelschwere
kÃ¶rperliche TÃ¤tigkeiten, mÃ¶glichst in wechselnder Arbeitshaltung, einsetzbar.
Weitere FunktionseinschrÃ¤nkungen werden benannt. Der KlÃ¤ger befinde sich seit
lÃ¤ngerer Zeit nicht mehr in Ã¤rztlicher Behandlung.

In einem gerichtlichen Fragebogen vom 10. Oktober 2016 hat der KlÃ¤ger
angegeben, er sei wegen einer Erkrankung der WirbelsÃ¤ule seit der Geburt,
Beschwerden im rechten Knie und der linken KÃ¶rperseite sowie den Augen, jeweils
mit dauerhaften Schmerzen, nicht in Lage, einer geregelten ErwerbstÃ¤tigkeit
nachzugehen. Sein Augenleiden habe sich seit Beiziehung der Ã¤rztlichen
Unterlagen im Verwaltungsverfahren verschlechtert. Es sei eine
"Augenverspiegelung" eingetreten.
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Der KlÃ¤ger beantragt,

die Beklagte unter Aufhebung des Bescheides vom 25. April 2013 in Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 29. Oktober 2013 zu verurteilen, ihm Rente wegen
voller Erwerbsminderung, hilfsweise wegen teilweiser Erwerbsminderung ab
Antragstellung nach MaÃ�gabe der gesetzlichen Bestimmungen zu gewÃ¤hren.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie verweist auf ihre AusfÃ¼hrungen im Ablehnungs- und Widerspruchsbescheid.
Ihre medizinische SachaufklÃ¤rung sei umfassend gewesen. Ihre Entscheidung im
Verwaltungsverfahren sei sachgerecht.

Das Gericht hat weitere medizinische Unterlagen beigezogen und Befundberichte
der behandelnden Ã�rzte eingeholt.

Ein internistisches Gutachten nach Aktenlage vom 12. April 2010 fÃ¼r die
Bundesagentur fÃ¼r Arbeit, Agentur fÃ¼r Arbeit B., von Frau Dr. med. M. P. teilt als
Diagnosen Fehlverarbeitung kÃ¶rperlicher Beschwerden und Intelligenzminderung
bei PersÃ¶nlichkeitsverÃ¤nderung, RundrÃ¼cken mit muskulÃ¤ren Dysbalancen,
chronische Kniebeschwerden beiderseits, rechts mehr als links, bei Zustand nach
Patellaluxation rechts 1994 und HÃ¶rminderung linkes Ohr mit. Alle Leiden
fÃ¼hrten nicht zur Aufhebung des LeistungsvermÃ¶gens. Die Ablehnung einer
TÃ¤tigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt durch den KlÃ¤ger sei aus
arbeitsmedizinischer Sicht nicht gerechtfertigt. Einfach strukturierte und kÃ¶rperlich
leichte bis gelegentlich mittelschwere Arbeiten seien tÃ¤glich sechs Stunden und
mehr zumutbar bei Beachtung weiterer FunktionseinschrÃ¤nkungen.

Ein internistisch-hausÃ¤rztlicher Befundbericht vom 24. Oktober 2016 des Herrn Dr.
med. Sch. teilt als Diagnosen Alkoholabusus und RÃ¼ckenschmerzen mit. Der
KlÃ¤ger habe Ã¼ber Kniegelenksbeschwerden, Schwindel und trockene Augen
berichtet. Die Befunde hÃ¤tten sich in den letzten Jahren gebessert. Eine
quantitative LeistungseinschÃ¤tzung wird nicht gegeben. Der KlÃ¤ger sei
potentieller Alkoholiker.

BeigefÃ¼gt war eine Epikrise der Abteilung fÃ¼r Neurologie des â�¦
Fachkrankenhauses J. vom 31. Juli 2014, die Ã¼ber einen stationÃ¤ren Aufenthalt
des KlÃ¤gers vom 23. bis 31. Juli 2014 berichtet. Als Diagnosen werden Schwindel,
SehstÃ¶rung, SomatisierungsstÃ¶rung und FolsÃ¤uremangel mitgeteilt. Der KlÃ¤ger
habe Ã¼ber wiederholt auftretende SchwindelanfÃ¤lle und Herzrasen berichtet.
Medikamente nehme er nicht ein. Sein linkes Ohr sei seit der Kindheit taub,
gelegentlich habe er einen Tinnitus. Er habe ein steifes rechtes Bein, das er
nachziehe, und ein HÃ¤matom der rechten Kniescheibe. Es bestehe Nikotinabusus,
Alkoholkonsum werde verneint. Der KlÃ¤ger sei in reduziertem Allgemein- und
schlankem ErnÃ¤hrungszustand erschienen, das Gebiss sei kariÃ¶s, Konjuktivitis
(BindehautentzÃ¼ndung am Auge) bestehe beidseits, die Haut sei ungepflegt, es
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bestÃ¼nden Nagelmykosen. Die ExtremitÃ¤ten seien frei beweglich, bei passiver
Bewegung trÃ¤ten keine Schmerzen am rechten Knie auf. Das rechte Bein werde
beim Gang nachgezogen, die Kniescheibe sei gerÃ¶tet, komplexe GangprÃ¼fungen
seien nicht sicher durchfÃ¼hrbar. Es hÃ¤tten sich in der PersÃ¶nlichkeitsdiagnostik
Ã¼berdurchschnittliche Werte im Bereich Ã�ngstlichkeit und Somatisierung gezeigt.
Der psychische Befund habe teilweise WahneinfÃ¤lle gezeigt.

Ein augenÃ¤rztlicher Befundbericht vom 20. MÃ¤rz 2017 von Herrn Dr. med. C. S.
berichtet Ã¼ber eine einmalige Vorstellung des KlÃ¤gers am 09. Oktober 2014. Als
Diagnose wird ein Cataracta incipiens (eine LinsentrÃ¼bung) mitgeteilt. Der
KlÃ¤ger habe Ã¼ber ein DruckgefÃ¼hl im linken Auge berichtet. Aus
augenÃ¤rztlicher Sicht kÃ¶nne der KlÃ¤ger noch uneingeschrÃ¤nkt Arbeiten
verrichten.

Ein neurologisch-psychiatrischer Befundbericht vom 31. MÃ¤rz 2017 von Frau E. P.
berichtet Ã¼ber eine einmalige Vorstellung des KlÃ¤gers am 11. August 2015. Es
liege keine neuro-psychiatrische Krankheit vor. Der KlÃ¤ger habe berichtet, seit
einer ErkÃ¤ltung im Jahr 1998 immer zittrig im ganzen KÃ¶rper zu sein. Die
Untersuchung habe einen minimalen Fingerhaltetremor, sonst regelrechten Befund
ergeben. Der KlÃ¤ger sei ein einfach strukturierter Patient, wirke etwas
antriebsgesteigert, sonst ergÃ¤ben sich keine psychopathologischen
Abweichungen. Eine EinschÃ¤tzung zum quantitativen LeistungsvermÃ¶gen kÃ¶nne
nicht gegeben werden.

Der KlÃ¤ger hat zu den Befundberichten ausgefÃ¼hrt, es fehlten noch Ã¤rztliche
Unterlagen, so von der Augenklinik K. Er sei damals wegen seiner Augen von vier
Ã�rzten fast fÃ¼nf Stunden lang untersucht worden. AuÃ�erdem fehle ein
Gutachten der Firma H. G. dessentwegen er aus gesundheitlichen GrÃ¼nden
entlassen worden sei.

Auf Nachfrage des Gerichts teilte der KlÃ¤ger mit, er sei zuletzt bei der
AugenÃ¤rztin Dr. M. S. in G. in Behandlung. Das Gutachten der Firma H. G. habe
diese selbst in Auftrag gegeben, er sei deswegen am 28. Juni 2001 gekÃ¼ndigt
worden.

Ein augenÃ¤rztlicher Befundbericht vom 28. Juni 2017 der Frau Dr. med. M. S. teilt
nach letzter Behandlung vom 24. August 2015 als Diagnosen Konjunktivitis sicca
(Augentrockenheit) beidseits, Myopie (Kurzsichtigkeit) und Astigmatismus (eine
HornhautverkrÃ¼mmung) beidseits mit. Die Augenvorderabschnitte seien bis auf
konjunktivalen Reizzustand und beginnende LinsentrÃ¼bung regelrecht. Der
Augenhintergrund zeige beidseits regelrechte Papillen, Maculae und GefÃ¤Ã�bilder.
Der KlÃ¤ger habe Ã¼ber Schmerzen im linken Auge seit etwa einem Jahr berichtet.
Er sei ambulant mit Augentopfen versorgt worden. Eine Arbeit fÃ¼r mehr als acht
Stunden tÃ¤glich sei durchaus mÃ¶glich.

Nach Mitteilung des KlÃ¤gers, er sei zurzeit in Behandlung bei Herrn Dr. J. S. in J.
wegen seiner RÃ¼cken- und Augenbeschwerden, hat das Gericht einen weiteren
Befundbericht eingeholt.
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Der allgemeinmedizinische Befundbericht vom 04. September 2017 von Herrn Dr.
med. J. S. teilt als Diagnose fÃ¼r den 15. August 2016 ein
LendenwirbelsÃ¤ulensyndrom mit. Untersuchungen vom 01. November 2016 und
04. Juli 2017 hÃ¤tten klinisch unauffÃ¤llige Ergebnisse erbracht. Der KlÃ¤ger habe
Ã¼ber schlagartig auftretende RÃ¼ckenschmerzen und Nackenschmerzen
unabhÃ¤ngig von Belastung berichtet. Es sei weder eine Verbesserung noch eine
Verschlechterung der Befundlage feststellbar. Es ergÃ¤ben sich aus den
Beschwerden keine konkreten EinschrÃ¤nkungen im Alltag und keine Minderung der
LeistungsfÃ¤higkeit. FÃ¼r die tÃ¤glich dem KlÃ¤ger zumutbare Arbeitszeit seien
keine EinschrÃ¤nkungen feststellbar, deswegen sei auch keine Bescheinigung
Ã¼ber eine ArbeitsunfÃ¤higkeit ausgestellt worden.

Die Gerichtsakte und die Verwaltungsakte der Beklagten haben vorgelegen und
waren Gegenstand der mÃ¼ndlichen Verhandlung. Wegen der weiteren
Einzelheiten des Sachverhaltes und des Sachvortrages der Beteiligten wird auf den
Inhalt der Gerichtsakte und der Verwaltungsakte ergÃ¤nzend verwiesen.

EntscheidungsgrÃ¼nde:

Die Klage ist zulÃ¤ssig, aber unbegrÃ¼ndet.

1. Der Bescheid der Beklagten vom 25. April 2013 in Gestalt des
Widerspruchsbescheides vom 29. Oktober 2013 ist nicht rechtswidrig und verletzt
den KlÃ¤ger nicht in seinen Rechten (Â§ 54 des Sozialgerichtsgesetzes (SGG)). Die
Beklagte hat es zu Recht abgelehnt, dem KlÃ¤ger eine Rente wegen
Erwerbsminderung zu gewÃ¤hren, denn er hat auf eine solche keinen Anspruch.

a) Der KlÃ¤ger hat keinen Anspruch auf eine Rente wegen voller oder wegen
teilweiser Erwerbsminderung, denn er ist weder voll, noch teilweise
erwerbsgemindert.

Nach Â§ 43 des Sozialgesetzbuches Sechstes Buch (SGB VI) haben Versicherte
Anspruch auf Rente wegen voller (Â§ 43 Abs. 2 SGB VI) oder teilweiser (Â§ 43 Abs. 1
SGB VI) Erwerbsminderung, wenn sie neben den â�� hier zwischen den Beteiligten
unstreitig erfÃ¼llten â�� versicherungsrechtlichen Voraussetzungen voll bzw.
teilweise erwerbsgemindert sind. Voll erwerbsgemindert sind Versicherte, die
wegen Krankheit oder Behinderung auf nicht absehbare Zeit auÃ�erstande sind,
unter den Ã¼blichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens drei
Stunden tÃ¤glich erwerbstÃ¤tig zu sein. Teilweise erwerbsgemindert sind
Versicherte, die wegen Krankheit oder Behinderung auf nicht absehbare Zeit
auÃ�erstande sind, unter den Ã¼blichen Bedingungen des allgemeinen
Arbeitsmarktes mindestens sechs Stunden tÃ¤glich erwerbstÃ¤tig zu sein.
Erwerbsgemindert ist nicht, wer unter den Ã¼blichen Bedingungen des allgemeinen
Arbeitsmarktes mindestens sechs Stunden tÃ¤glich erwerbstÃ¤tig sein kann; dabei
ist die jeweilige Arbeitsmarktlage nicht zu berÃ¼cksichtigen (Â§ 43 Abs. 3 SGB VI).

Das LeistungsvermÃ¶gen des KlÃ¤gers fÃ¼r zumindest kÃ¶rperlich leichte Arbeiten
auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt unterschreitet sechs Stunden tÃ¤glich nicht.
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Hiervon ist die Kammer aufgrund der vorliegenden medizinischen Unterlagen
Ã¼berzeugt.

Bei dem KlÃ¤ger sind rentenrechtlich relevante LeistungseinschrÃ¤nkungen nicht
erkennbar. OrthopÃ¤dische Leiden stehen im Vordergrund. Es liegt ein
orthopÃ¤disches Gutachten vom 20. MÃ¤rz 2013 vor, das zu dem Ergebnis kommt,
dass eine rentenrelevante Leistungsminderung nicht vorliegt. Die Kammer hat auch
in Anbetracht der vom KlÃ¤ger gegen die Begutachtung vorgebrachten RÃ¼gen
keine Zweifel an der Richtigkeit des Ergebnisses und dessen AktualitÃ¤t bis zum
heutigen Tage. Es erweckt keine Bedenken gegen eine Begutachtung, wenn der
Gutachter in einem fÃ¼r ihn medizinisch eindeutigen Fall auch bereits nach einer
Untersuchung von wenigen Minuten Dauer den Gesundheitszustand im Hinblick auf
die Gutachtenfrage zu beantworten vermag. Das Gutachten von Herrn Dr. med. C.
P. ist zwar in seiner BegrÃ¼ndung sehr knapp gehalten, teilt jedoch zu allen
orthopÃ¤dischen KÃ¶rperbereichen Untersuchungsergebnisse mit. Dass diese
gegebenenfalls durch eine sehr zÃ¼gig durchgefÃ¼hrte Untersuchung ermittelt
worden sind, spricht fÃ¼r sich genommen nicht gegen ihre Richtigkeit und mithin
auch nicht gegen die Richtigkeit der daraus gezogenen medizinischen SchlÃ¼sse
im Hinblick auf die Gutachtenfrage. Etwas anderes ergibt sich auch nicht aus dem
Vortrag des KlÃ¤gers, der Gutachter habe sich geweigert, seine mitgebrachten
Unterlagen nÃ¤her anzusehen. Hierzu hatte der Gutachter keinen Anlass, da die
Unterlagen des KlÃ¤gers, die er auch im Rahmen des Klageverfahrens vorgelegt
hat, sÃ¤mtlich Ã¤lteren Datums â�� aus den Jahren 2008 und frÃ¼her â�� waren
und fÃ¼r die aktuelle LeistungseinschÃ¤tzung, die der Gutachter zu treffen hatte,
offenkundig keine wesentlichen Erkenntnisse erbracht hÃ¤tten.

Die Kammer hat auch deshalb keine Zweifel an der Richtigkeit und AktualitÃ¤t der
Feststellungen des Gutachters, weil diese nicht fÃ¼r sich allein stehen, sondern mit
den LeistungseinschÃ¤tzungen aller vorliegenden weiteren (Ã¤lteren)
Begutachtungen und den Ã¤rztlichen Befundberichten Ã¼bereinstimmen.

Der orthopÃ¤dische Befundbericht von Herrn Dr. J. aus dem Jahr 2012 stellt
ausdrÃ¼cklich fest, dass sich aus orthopÃ¤discher Sicht weitere Konsequenzen
nicht ergeben. Eine fachorthopÃ¤dische Behandlung hat seitdem offenbar nicht
mehr stattgefunden. Der internistisch-hausÃ¤rztliche Befundbericht von Herrn Dr.
Sch. teilt mit Stand Oktober 2016 eine Befundverbesserung mit. Der aktuellere
allgemeinmedizinische Befundbericht vom September 2017 von Herrn Dr. J. S. â��
ebenfalls aus der Praxis von Herrn Dr. Sch. â�� sieht keine EinschrÃ¤nkungen der
quantitativen LeistungsfÃ¤higkeit. Diese EinschÃ¤tzung ist erfolgt vor dem
Hintergrund mitgeteilter kÃ¶rperlicher Untersuchung der Beweglichkeit der
WirbelsÃ¤ule und des Bewegungsapparates. Es wurden dabei keine erheblichen
BewegungseinschrÃ¤nkungen oder Schmerzen festgestellt.

Auch aus anderen medizinischen Fachgebieten sind Anhaltspunkte fÃ¼r
rentenrechtlich relevante LeistungseinschrÃ¤nkungen nicht gegeben. Frau P.
berichtet, dass mit Stand August 2015 eine neuro-psychiatrische Krankheit nicht
vorlag. Der KlÃ¤ger war dort nur einmal mit BeschwerdeÃ¤uÃ�erung, immer zittrig
im ganzen KÃ¶rper zu sein, vorstellig. Eine Wiedervorstellung oder anderweitige
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neuro-psychiatrische Behandlung sind nicht erfolgt. Der KlÃ¤ger hat auch in dem
gerichtlichen Fragebogen keine neurologischen oder psychiatrischen Leiden als
ausschlaggebend fÃ¼r die von ihm gesehene Erwerbsminderung angegeben, so
dass insoweit nicht von einem erheblichen Leidensdruck ausgegangen werden
kann.

Auch auf augenÃ¤rztlichem Gebiet ergeben sich keine Hinweise fÃ¼r eine
quantitative LeistungseinschrÃ¤nkung. Der KlÃ¤ger war, obgleich er in dem
gerichtlichen Fragebogen vom Oktober 2016 Ã¼ber zunehmende
Augenbeschwerden berichtet hat, seit August 2015 nicht mehr in augenÃ¤rztlicher
Behandlung. Sowohl Herr Dr. C. S., bei dem der KlÃ¤ger 2014 einmalig in
Behandlung war, als auch Frau Dr. M. S., die eine einmalige augenÃ¤rztliche
Untersuchung 2015 vorgenommen hat, haben in ihren Befundberichten keine
relevanten LeistungseinschÃ¤tzungen gesehen. Gleiches gilt fÃ¼r den
allgemeinmedizinischen Befundbericht von Herrn Dr. J. S. aus dem September 2017,
bei dem der KlÃ¤ger nach seinen Angaben zuletzt auch wegen seiner Augen in
Behandlung sei. Dieser berichtet weder Ã¼ber Augenbeschwerden noch sieht er
eine LeistungseinschrÃ¤nkung.

Die Kammer hat sich auch nicht veranlasst gesehen, das von dem KlÃ¤ger als
fehlend bezeichnete Gutachten der Firma H. G. GmbH beizuziehen. Denn wie das
vorgelegte KÃ¼ndigungsschreiben dieser Firma vom Juni 2001 zeigt, muss es sich
um ein Gutachten Ã¤lteren Datums handeln, das Erkenntnisse Ã¼ber den
Gesundheitszustand und die LeistungsfÃ¤higkeit des KlÃ¤gers seit
Rentenantragstellung im Mai 2012 nicht mehr geben kann.

b) Der KlÃ¤ger hat auch keinen Anspruch auf Rente wegen teilweiser
Erwerbsminderung bei BerufsunfÃ¤higkeit. Dieser setzt nach Â§ 240 Abs. 1 SGB VI
voraus, dass der Versicherte vor dem 02. Januar 1961 geboren und berufsunfÃ¤hig
ist. Der KlÃ¤ger ist am â�¦ 1968 und damit nach dem genannten Stichtag geboren.

2. Die Entscheidung zu den Kosten folgt aus Â§ 193 SGG und berÃ¼cksichtigt den
Ausgang des Rechtsstreits.

Erstellt am: 26.01.2021

Zuletzt verändert am: 23.12.2024
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